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Verantwortlich für öffentliche Bekanntmachungen: 
Heidrun Hiemer, 

Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schwarzenberg

Verantwortlich für „Tipps & Termine“ und „Verschiedenes“: 
Katrin Hübner, Ines Baumgärtel, 
Stadtverwaltung Schwarzenberg, 

beides: Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Widmung eines Teilstücks der Oberen Schloßstraße als Ortsstraße

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Schwarzenberg hat in seiner Sitzung am 01.12.2014 beschlos-
sen, gemäß § 6 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 21.01.1993 (mit 
Rechtsstand vom 01.05.2014), die Zufahrt zum Schloß Schwarzenberg als Bestandteil der Oberen 
Schloßstraße als Ortsstraße zu widmen.
Straßenname: Teilstück der Oberen Schloßstraße
Flurstück: Teil von 180/1 Gemarkung Schwarzenberg
Anfangspunkt: Grenze zwischen Flurstück 176 und 180/1 Gemarkung Schwarzenberg
Endpunkt: Tordurchfahrt zu Schloß Schwarzenberg
Baulastträger: Große Kreisstadt Schwarzenberg
Widmungsbeschränkung: Fußgänger- und Anliegerverkehr
Länge:  0,026 km
Nr. der Straße: O/S 61
Begründung: 
Die Schloßzufahrt wurde bei der Erstanlegung des Straßenbestandsverzeichnisses im Jahr 1993 
auf Grund der unterschiedlichen Flurstücke nicht zum Bestandteil der Oberen Schloßstraße. Auf 
Grund der Verkehrsbedeutung und der praktischen Zugehörigkeit zur Oberen Schloßstraße erfolgt 
die Widmung als Ortsstraße im Rahmen der kontinuierlichen Überarbeitung und Korrektur des 
Straßenbestandsverzeichnisses der Stadt Schwarzenberg.
Der beigefügte Lageplan ist Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung. Die Widmung wird am 
Tag nach der Bekanntmachung wirksam.

Einsichtnahme:
Die Verfügung kann während der Dienstzeiten bei der Stadtverwaltung Schwarzenberg, Straße der 
Einheit 20, Zimmer 3.05 eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Großen Kreisstadt Schwarzen-
berg, Straße der Einheit 20, 08340 Schwarzenberg einzulegen.

Schwarzenberg, 10.02.2015

Hiemer
Oberbürgermeisterin

Die 9. Sitzung des Stadtrates findet 
am Montag,23. Februar 2015 um 17:00 Uhr 

im Rathaus, Straße der Einheit 20, 
08340 Schwarzenberg, Ratssaal 1. OG, statt.

Tagesordnung  - Öffentlicher Teil 

TOP 1 Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin
TOP 2  Festlegung der Urkundspersonen für die  

Unterzeichnung der Niederschrift
TOP 3 Feststellen der Beschlussfähigkeit des Stadtrates
TOP 4  Bestätigung der Tagesordnung für die  

9. Sitzung des Stadtrates
TOP 5  Protokollbestätigung der 5. und 6.  

öffentlichen Sitzung des Stadtrates
TOP 6 Fragestunde für Bürger und Stadträte
TOP 7  „Verordnung der Stadt Schwarzenberg über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen im 
Jahr 2015“

TOP 8  Änderung des Bebauungsplanes  
„Gewerbegebiet am Viadukt“

TOP 9  Förderung der Teilmodernisierung des Gebäudes 
Straße der Einheit 25/25a in Schwarzenberg

TOP 10  Bestätigung eines Nachtrages für die Maßnahme 
„Sicherung des ehem. Bahnhofsgebäudes,  
Bahnhof 4“

TOP 11  Ausschreibungsbeschluss für das Vorhaben  
„Um- und Ausbau ehem. Bahnhofsgebäudes,  
Bahnhof 4, zu einem Depot für Museumszwecke  
mit integriertem Schauteil“, Los 17 Außenanlagen

TOP 12  Ausführung des Bauvorhabens Sanierung der  
Friedhofsmauer auf dem ehemaligen  
St. Georgenfriedhof, 5. Bauabschnitt

TOP 13  Abschluss einer Vereinbarung mit der DB Netz AG 
zum Umbau zweier Bahnübergänge der Strecke 
Annaberg-Buchholz - Schwarzenberg nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz

TOP 14  Abwägung der Stellungnahmen aus der öffentlichen 
Auslegung und der Trägerbeteiligung zum Entwurf 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Clara-Zetkin-Straße“

TOP 15  1. Änderung des Bebauungsplanes „Wohnbebauung 
an der Clara-Zetkin-Straße“ in der Fassung vom 
Februar 2015

TOP 16  Grundschuldbestellung am Erbbaurecht,  
Flurstück 1521, Gem. Schwarzenberg

TOP 17 Informationen

gez. Hiemer
Oberbürgermeisterin

 Verschiedenes

 Verschiedenes

Information der Fa. Grübler 
über geänderte Entsorgungstermine für gelbe Säcke 

in den Großwohnanlagen in Schwarzenberg

Aus dem Technischen Ausschuss am 02.02.2015

Großwohnanlage Sonnenleithe 
-  Donnerstag gerade Kalenderwoche -  Montag ungerade Kalenderwoche
Großwohnanlage Hofgarten   
-  Dienstag gerade Kalenderwoche -  Montag ungerade Kalenderwoche
Großwohnanlage Heide                 
-  Dienstag gerade Kalenderwoche - Montag ungerade Kalenderwoche               
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Der Technische Ausschuss 
hat in seiner Sitzung am 
02.02.2015 einstimmig den 
Beschluss zur Ausführung des 
Vorhabens „Erneuerung Geh-
wege Straße der Einheit/B 101 

– Stadtteil Neustadt“ auf einer 
Länge von ca. 430 m mit einem 
Gesamtkostenumfang in Höhe 
von ca. 249.000 € gefasst. 
Das Vorhaben wird im Zuge der 
Abwassersammlerverlegung 

als Gemeinschaftsmaßnahme 
mit dem Zweckverband Was-
serwerke Westerzgebirge reali-
siert. 
Es ist geplant, ab Juli 2015 mit 
den Bauarbeiten zu beginnen.

 Tipps & Termine

nur noch

15
Tage

Für Kartenvorbestellungen 
oder Fragen steht das 
Team der Schwarzenberg-
Information unter der 
Rufnummer
03774 22540 
gern zur Verfügung.

Kartenvorverkauf:
Vollzahler:  26,00 €
Ermäßigt:  9,00 €

Jetzt noch Karten 

im Vorverkauf 

sichern!

Veranstaltungen in der Stadt Schwarzenberg 
vom 21.02.2015 bis 27.02.2015

Noch bis 28.02.2015 Veranstaltungen „Faszination Bergwerk
  im Laserlicht“ - Führung durch die größten 
  Zinnkammern Europas mit einer  
  faszinierenden Laserlichtshow
Wo?  Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla

21.02.2015, 10:30 Uhr Thematische Stadtführung –  
  unterhaltsam und spannend mit einem  
  zertifizierten Stadtführer
Wo?  Schwarzenberg-Information, 
  Oberes Tor 5

Für weitere Informationen steht das Team der Schwarzenberg-
Information  – Telefon: 03774 22540 – gern zur Verfügung.

Das Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft Sachsen informiert:

Hilfen für Schäfer künftig in ganz Sachsen 
-  Förderung für Herdenschutz erhöht

In Sachsen ist das Gebiet, in dem Schutzmaßnahmen für 
Nutztiere gegen Wolfsübergriffe mit staatlichen Hilfen geför-
dert werden, mit Start der neuen Förderperiode noch einmal 
deutliche ausgeweitet worden. Ab sofort wird die Förderung 
für Schutzmaßnahmen im gesamten Freistaat angeboten. Der 
Freistaat unterstützt  Nutztierhalter bei Präventionsmaßnah-
men wie z.B. der Anschaffung von Elektrozäunen, Flatterbän-
dern und Herdenschutzhunden. Derartige Präventionsmaß-
nahmen sind künftig in ganz Sachsen Voraussetzung für einen 
Schadensausgleich, falls es trotz dieser Vorsorge zu Schäden 
an Nutztieren kommt. Geregelt ist dies in der Förderrichtlinie 
Natürliches Erbe (RL NE/2014). Detaillierte Informationen und 
Beratung zur Förderung erhalten Tierhalter bei den Förder-
zentren  Kamenz, Wurzen und Zwickau des Landesamtes für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie im Internet unter 
www.smul.sachsen.de/RichtlinieNE .
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